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  02.21 

Genehmigungsverfahren nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz (BIm-

SchG) 

Antragsteller: Firma C & C Windenergie GmbH & Co. KG, Trierer Straße 43, 54611 

Hallschlag 

Errichtung und Betrieb von 2 Windkraftanlagen (WKA) des Typs Enercon E-160 EP5 

E3 R1, Nabenhöhe 166,6 m, Rotordurchmesser 160,0 m, Nennleistung jeweils 5,56 

MW in 54611 Hallschlag, Außenbereich („In der Hausenstatt“), Gemarkung Hall-

schlag, Flur 13, Flurstück 32 (WEA 1 bzw. WEA-West) sowie 54611 Hallschlag, Au-

ßenbereich („Lichtenberg“), Gemarkung Hallschlag, Flur 12, Flurstücke 63/1 u. 63/2 

(WEA 2 bzw. WEA-Ost) (sog. „Repowering Hausenstatt“) 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

gegen die Erteilung der Genehmigung nach §§ 6 und 16b Bundes-Immissionsschutz-

gesetz in Verbindung mit Nr. 1.6.1 des Anhangs der Vierten Verordnung zur Durchfüh-

rung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes für 2 jeweils für sich eigenständig geneh-

migungsbedürftige Windkraftanlagen bestehen von Seiten der Struktur- und Genehmi-

gungsdirektion Nord, Regionalstelle Gewerbeaufsicht keine Einwendungen, wenn die 

Anlagen entsprechend den vorgelegten Unterlagen, insbesondere  
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 der Schallimmissionsprognose von der Firma Ramboll Deutschland GmbH, Be-

richt-Nr. 22-1-3121-000-NRM vom 25.04.2023,und  

 der Schattenwurfberechnung Firma Ramboll Deutschland GmbH, Bericht-Nr. 

22-1-3121-000-SRM vom 25.04.2023 sowie 

 die Unterlagen zum Eisabwurf von Gutachten des TÜV Nord, Bericht Nr. 8111 

881 239 Rev. 7 vom 09.12.2021, TÜV Nord, Bericht Nr. 8111 7247 373 Rev. 2 

vom 09.12.20228.02.2022 sowie  ….  (Hier bitte noch die Gutachtenbezeich-

nung des beabsichtigten zusätzlichen Eisansatzerkennungssystem nachtra-

gen!) 

 

errichtet und betrieben werden. 

 

Im Einzelnen handelt es sich dabei um nachfolgend aufgeführte Windkraftanlagen 

(Nummerierung lt. Schallimmissionsprognose): 

 

Windkraftanlage Nr.: WEA 1 bzw. WEA-West 

Fa. Enercon, Typ E-160 EP5 E3 R1 mit TES, Nabenhöhe 166,6 m, Rotordurch-

messer 160,0 m, Nennleistung 5,56 MW, Gemarkung Hallschlag, Flur 13, Flur-

stück 32 (WEA 1 bzw. WEA-West), Koordinaten (hier: UTM): R: 32.316.535, H: 

5.579.214 

 

Windkraftanlage Nr.: WEA 2 bzw. WEA-Ost 

Fa. Enercon, Typ E-160 EP5 E3 R1 mit TES, Nabenhöhe 166,6 m, Rotordurch-

messer 160,0 m, Nennleistung 5,56 MW, Gemarkung Hallschlag, Flur 12, Flur-

stücke 63/1 u. 63/2 (WEA 2 bzw. WEA-Ost), Koordinaten (hier: UTM): R: 

32.317.607, H: 5.579.426 

 

In die Genehmigung bitte ich nachfolgende Nebenbestimmungen aufzunehmen: 

 

I. Immissionsschutz 

 

Lärm 
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1. Bedingung: 

Eine Inbetriebnahme der beiden Windkraftanlagen „WEA 1 / WEA-West“ und 

„WEA 2 / WEA-Ost“ darf erst erfolgen, nachdem nachfolgend aufgeführte Wind-

kraftanlagen –wie in den Antragsunterlagen beschrieben (siehe UVP-Bericht Nr. 

4)- rechtlich verbindlich dauerhaft außer Betrieb genommen wurden: 

 

WKA-

Bezeichnung / 

NIS-Nr.: 

Flurstück: 

(Gemarkung 

Hallschlag) 

UTM-

Koordina-

ten: 

Ostwert: 

 

 

 

Nordwert 

Hersteller: 

Enercon, 

Typ: 

B40 (40865) 13/1-F12 32.317.200 5.579.602 E-40/5.40 

B39 (40864) 13/2-F12 32.316.929 5.579.597 E-40/5.40 

B37 (44670) 18/1-F12 32.317.777 5.579.656 E-40/6.44 

B42 (58011) 63/2-F12 32.317.588 5.579.443 E-58/10.58 

B35 (441164) 13/6-F12 32.317.151 5.579.737 E-40/6.44 

?wea_23306214

_580  (*) 

13/4-F12 32.317.300 5.580.012 E-40/6.44 

(*) Lt. Angabe in Geodaten SGD Nord 

 

2. Für die nachstehend genannten, im Einwirkungsbereich der v. g. Windkraftanla-

gen gelegenen, maßgeblichen Immissionsorte gelten unter Berücksichtigung der 

Gesamtbelastung folgende Lärmimmissionsrichtwerte entsprechend den Festle-

gungen in den zutreffenden Bebauungsplänen bzw. ihrer Schutzbedürftigkeit: 

 

Immissionspunkt IRW tags IRW nachts 

IP 1 - 2 54597 Ormont, Walenstraße 22 55 dB(A) 40 dB(A) 

IP 18 - 19 54597 Ormont, Siedlung 2 (Er-

lenphenn) 

60 dB(A) 45 dB(A) 

IP 27 - 29 54611 Hallschlag, Häselpesch 

24 

55 dB(A) 40 dB(A) 

IP 55 - 58 54611 Hallschlag, Sonnenstraße 

17 

55 dB(A) 40 dB(A) 

IP 68 - 70 54611 Hallschlag, Zur Kehr 13 60 dB(A) 45 dB(A) 

IP 71 - 73 54611 Hallschlag, Zur Kehr 15 60 dB(A) 45 dB(A) 
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 Mess- und Beurteilungsgrundlage ist die Sechste allgemeine Verwaltungsvor-

schrift zum Bundes-Immissionsschutzgesetz (Technische Anleitung zum Schutz 

gegen Lärm -TA Lärm 98). 

 

3. Die Windkraftanlagen dürfen jeweils den nachstehend genannten Schallleis-

tungspegel ( L W,Oktav) – zuzüglich eines Toleranzbereiches im Sinne der oberen 

Vertrauensbereichsgrenze mit einer statistischen Sicherheit von 90 % - entspre-

chend Formel:   𝑳𝒆, 𝒎𝒂𝒙 = L 𝐖, 𝐎𝐤𝐭𝐚𝐯 + 𝟏, 𝟐𝟖 × √𝝈𝑷
𝟐 + 𝛔𝐑

𝟐  (Grenzwert)- 

nicht überschreiten: 

 

Normalbetrieb (Nennleistung, Betriebsmodus: Mode 0s, 06.00 – 22.00 Uhr)): 

  Hinweis: Berücksichtigte Unsicherheiten und obere Vertrauensbe-

reichsgrenze von ∆L = 1,28 σges lt. im Tenor aufgeführter 

Schallimmissionsprognose 

WKA Le,max 

[dB(A)]  

L W,Oktav 

[dB(A)] 

σP 

[dB(A)] 

σR 

[dB(A)] 

σProg 

[dB(A)] 

∆L 

[dB(A)] 

WEA1 

/ West 

u. 

WEA2 

/ Ost 

108,4 106,7 1,2 0,5 1,0 2,1 

 

Hinweise zu den Oktavspektren der v. g. Schallpegel: 

Oktavspektrum des L W,Oktav : 

f [Hz] 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

LW,Oktav 85,1 90,9 95,3 100,1 101,9 101,3 94,7 75,5 

 

Oktavspektrumg des Le,max : 

f [Hz] 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

LW,Oktav 86,8 92,6 97,0 101,8 103,6 103,0 96,4 77,2 
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Schallreduzierte Betriebsweise (22.00 -06.00 Uhr): 

   

 

Hinweis: Berücksichtigte Unsicherheiten und obere Vertrauensbe-

reichsgrenze lt. im Tenor aufgeführter Schallimmissi-

onsprognose 

WKA Le,max 

[dB(A)]  

L W,Oktav 

[dB(A)] 

Betriebs-

modus 

 

σP 

[dB(A)] 

σR 

[dB(A)] 

σProg 

[dB(A)] 

∆L 

[dB(A)] 

WEA1 

/ West 

u. 

WEA2 

/ Ost 

 

 

102,8 101,1 NR VIIs 1,2 0,5 1,0 2,1 

 

Hinweise zu den Oktavspektren der v. g. Schallpegel: 

Oktavspektrum des L W,Oktav : 

f [Hz] 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

LW,Oktav 80,6 86,4 91,7 95,7 96,3 93,9 85,5 64,7 

 

Oktavspektrumg des Le,max : 

f [Hz] 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

LW,Oktav 82,3 88,1 93,4 97,4 98,0 95,6 87,2 66,4 

WKA: Windkraftanlage Nr. (s. Tenor) 

L W,Oktav: messtechnisch dokumentierter (mittlerer) aus Oktavspektrum er-

mittelter Schallleistungspegel 

Le,max: errechneter, maximal zulässiger Oktav-Schallleistungspegel 

σP: Serienstreuung 

σR: Messunsicherheit 

σProg: Prognoseunsicherheit 

∆L = 1,28 σges: oberer Vertrauensbereich von 90% 

 

Die Umschaltung in die schallreduzierte Betriebsweise bzw. die Abschaltung zur 

Nachtzeit muss durch automatische Schaltung (z. B. mittels Zeitschaltuhr) erfol-

gen. Die Schaltung ist gegen unbefugte Änderung zu schützen (z. B. durch Pass-

wort). Bei Ausfall oder Störung der automatischen Schaltung ist automatisch ein 

Alarm (ggf. an die Fernüberwachung) zu geben. 
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Hinweis: 

Der Nachweis der Einhaltung der vorgenannten Emissionsbegrenzungen gelten 

im Rahmen einer messtechnischen Überprüfung (FGW-konform) als eingehalten, 

wenn für die durch Messungen bestimmten Schallleistungspegel (LW, Okt, Messung) 

mit der zugehörenden Messunsicherheit (σR, Messung) = 0,5 dB entsprechend fol-

gender Gleichung für alle Oktaven nachgewiesen wird: 

LW,Okt,Messung + 1,28 x σR, Messung   ≤   Le,max 

Kann der Nachweis nach der v. g. Gleichung nicht erfüllt werden, ist ergänzend 

mit demselben Ausbreitungsmodell der Schallprognose, die der Genehmigung zu-

grunde liegt, eine erneute Ausbreitungsberechnung mit den Oktavschallpegeln der 

Abnahmemessung durchzuführen. Der Nachweis gilt als erbracht, wenn gilt: 

 

 

 

 

LWA,i: Der in Oktave i messtechnisch im Rahmen der Abnahmemessung ermit-

telte A-bewertete Schallleistungspegel 

A i: Die nach dem Interimsverfahren in der Oktave i zu berücksichtigenden 

Ausbreitungsterme 

Le,max,i: Der in der Nebenbestimmung zum Vergleich mit den Messergebnissen ei-

ner Abnahmemessung festgelegte maximal zulässige Werte des A-bewer-

teten Schallleistungspegels in der Oktave i 

 

4. Bedingung: 

Da der in der Schallimmissionsprognose verwendete Schallleistungspegel der 

beantragten Windkraftanlagen lediglich auf einer Herstellerangabe beruht, dür-

fen die Windkraftanlagen zur Nachtzeit zwischen 22:00 und 6:00 Uhr abweichend 

von der in Nebenbestimmung Nr. 3 zugelassenen Betriebsweise zunächst ledig-

lich in folgender, um mindestens 3 dB(A) schallreduzierten Betriebsweise, wie 

folgt, betrieben werden: 
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WKA L W,Oktav 

[dB(A)] maximal 

WEA1 

/ West 

98,1 

WEA2 

/ Ost 

98,1 

 

Die Existenz eines hierzu passenden Betriebsmodus sowie dessen Einstellung 

an den v. g Windkraftanlagen ist gegenüber der Struktur- und Genehmigungsdi-

rektion Nord, Regionalstelle Gewerbeaufsicht Trier, über die Genehmigungsbe-

hörde, Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord, Zentralreferat Gewerbeauf-

sicht Koblenz zum Zeitpunkt der Inbetriebnahme nachzuweisen. 

 

Die Umschaltung in die schallreduzierte Betriebsweise zur Nachtzeit muss durch 

automatische Schaltung (z. B. mittels Zeitschaltuhr) erfolgen. Die Schaltung ist 

gegen unbefugte Änderung zu schützen (z. B. durch Passwort). Bei Ausfall oder 

Störung der automatischen Schaltung ist automatisch ein Alarm (ggf. an die Fern-

überwachung) zu geben. 

 

Der unter Nebenbestimmung Nr. 3 festgelegte Nachtbetrieb ist erst ab dem Zeit-

punkt zulässig, wenn gegenüber der Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord, 

Regionalstelle Gewerbeaufsicht Trier, über die Genehmigungsbehörde, Struktur- 

und Genehmigungsdirektion Nord, Zentralreferat Gewerbeaufsicht Koblenz, 

durch Vorlage mindestens eines Messberichtes einer FGW-konformen Schallleis-

tungspegelbestimmung (Typvermessung) für die in Nebenbestimmung Nr. 3 fest-

gelegte Betriebsweise nachgewiesen wurde, dass der in der Schallimmissions-

prognose angenommene Emissionswert nicht überschritten wird. Sofern der zur 

Aufnahme des unter Nebenbestimmung Nr. 3 festgelegten Nachtbetriebs einge-

reichte Nachweis auf Messungen an einer anderen als der genehmigten Anlage 

erfolgte, sind die möglichen Auswirkungen der Serienstreuung sowie der 

Messunsicherheit zu Lasten des Betreibers zu berücksichtigen. Ferner ist eine 

Herstellererklärung vorzulegen, dass die in v. g. Messungen vermessenen Wind-

kraftanlagen mit den konkret beantragten Windkraftanlagen und somit den in der 

Schallimmissionsprognose verwendeten Windkraftanlagen übereinstimmen bzw. 
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vergleichbar sind (z.B. Typ, Leistung/Level, Betriebskennlinie [Anlagendrehzahl-

kurve], Rotorblätter, Getriebe oder Generator). 

 

5. Die Windkraftanlagen dürfen keine immissionsrelevante Tonhaltigkeit aufweisen 

(immissionsrelevante Tonhaltigkeit: KT ≥ 2 dB(A); bestimmt nach Nr. A.3.3.6 des 

Anhangs TA Lärm 98). 

Falls an den Windkraftanlagen im Rahmen einer emissionsseitigen Abnahme-

messung (gemessen nach den Anforderungen der Technischen Richtlinie für 

Windenergieanlagen Teil 1: „Bestimmung der Schallemissionswerte“ [sog. FGW-

Richtlinie]) im Nahbereich eine Tonhaltigkeit (KTN ≥ 2 dB) festgestellt wird, ist am 

maßgeblichen Immissionsort eine Abnahme zur Überprüfung der dort von den 

Windkraftanlagen verursachten Tonhaltigkeit durchführen zu lassen. Dies gilt für 

alle Lastzustände. 

Wird an den Windkraftanlagen eine immissionsrelevante Tonhaltigkeit festge-

stellt, müssen technische Maßnahmen zur Minderung der Tonhaltigkeit ergriffen 

werden. 

Ab dem Zeitpunkt der Feststellung der immissionsrelevante Tonhaltigkeit bis zum 

Zeitpunkt des Vorliegens des messtechnischen Nachweises der Behebung der 

immissionsrelevanten Tonhaltigkeit (entsprechend Satz 2) dürfen die betroffenen 

Windkraftanlagen entgegen Nebenbestimmung Nr. 3 lediglich in einem Leis-

tungs-, Betriebs- u./o. Drehzahlbereich betrieben werden bei welchem keine Ton-

haltigkeit auftritt und die in Nebenbestimmung Nr. 3 festgelegten Schallwerte 

nicht übersteigt. Wurde eine Tonhaltigkeit für alle Lastzustände festgestellt, dür-

fen die betreffenden Windkraftanlagen während dieses Zeitraums nicht mehr be-

trieben werden. 

 

Hinweis: 

Der Weiterbetrieb der Windkraftanlagen in den von der relevanten Tonhaltigkeit 

betroffenen Lastzuständen stellt aufgrund der Störqualität für sich genommen 

eine erhebliche Lärmbelästigung dar und ist somit losgelöst von der Lautstärke 

des Grundgeräusches einer Windkraftanlage zu betrachten. 

 

6. Die Windkraftanlagen müssen mit einer kontinuierlichen Aufzeichnung geeigneter 

Betriebsparameter (üblicherweise als 10-Minuten-Mittelwerte; in deutscher Spra-
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che) versehen sein, die rückwirkend für einen Zeitraum von wenigstens zwölf Mo-

naten den Nachweis der tatsächlichen Betriebsweise der Anlagen ermöglicht. Es 

müssen mindestens folgende Betriebsparameter erfasst werden: Windgeschwin-

digkeit in Nabenhöhe, Windrichtung oder Gondelposition, Außentemperatur, Ro-

tordrehzahl, Leistung, Betriebsmodus. 

 

Lärmhinweise: 

 

Aus den in Nebenbestimmung Nr. 3 genannten Emissionsbegrenzungen errech-

nen sich lt. der im Tenor näher bezeichneten Lärmimmissionsprognose an den je-

weils maßgeblichen Immissionsorten folgende Immissionsanteile an Geräuschen 

(Zusatzbelastung) zur Nachtzeit (22:00 bis 06:00 Uhr) (einschließlich Berücksichti-

gung eines Toleranzbereiches im Sinne der oberen Vertrauensbereichsgrenze mit 

einer statistischen Sicherheit von 90 %): 

 

Windkraftanlage Nr. WEA1 / West: 

 

Immissionspunkt Immissionsanteil 

IP 1 u. 2 54597 Ormont, Walenstraße 22 28,7 dB(A) 

IP 18 54597 Ormont, Siedlung 2 (Er-

lenphenn) 

34,6 dB(A) 

IP 68 54611 Hallschlag, Zur Kehr 13 34,9 dB(A) 

IP 72 54611 Hallschlag, Zur Kehr 15 35,8 dB(A) 

 

Windkraftanlage Nr. WEA2 / Ost: 

 

Immissionspunkt Immissionsanteil 

IP 1 u. 2 54597 Ormont, Walenstraße 22 31,7 dB(A) 

IP 27 54611 Hallschlag, Häselpesch 24 30,6 dB(A) 

IP 55 54611 Hallschlag, Sonnenstraße 17 29,8 dB(A) 

 

Schattenwurf 

 

7. Die beantragte 
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Windkraftanlage Nr.: WEA1 / West sowie die 

 

Windkraftanlage Nr.: WEA2 / Ost 

 

sind jeweils antragsgemäß mit einer Schattenwurfabschaltautomatik auszurüsten. 

 

8. Vor Inbetriebnahme der Windkraftanlagen sind alle für die Programmierung der 

Schattenwurfabschalteinrichtung erforderlichen Parameter exakt zu ermitteln. Zu 

beachten ist, dass sich die Zeitpunkte für Schattenwurf durch die Tatsache, dass 

das Kalenderjahr nicht exakt 365 Tage hat, jedes Jahr leicht verschieben. Daher 

muss ein auf dem realen Sonnenstand basierender Kalender Grundlage für die 

zeitgesteuerte Abschaltung sein. 

Für den Immissionsschutz relevante Daten wie z. B. Sonnenscheindauer und Ab-

schaltzeit sind von der Abschalteinrichtung zu registrieren. Die registrierten Daten 

sind zu speichern und mind. 2 Jahre aufzubewahren und der Struktur- und Ge-

nehmigungsdirektion Nord, Regionalstelle Gewerbeaufsicht Trier, auf Verlangen 

vorzulegen. 

 

9. Durch die Abschaltautomatik ist sicherzustellen, dass an allen von den beantrag-

ten Windkraftanlagen betroffenen Immissionsorten (*) 

 

 an denen die Immissionsrichtwerte der astronomisch maximal möglichen 

Beschattungsdauer von 30 Stunden inner¬halb von 12 aufeinander folgen-

den Monaten und darüber hinaus 30 Minuten pro Kalendertag oder die tat-

sächliche, reale Schattendauer (meteorologische Beschattungsdauer) von 

8 Stunden von 12 aufeinander folgenden Monaten bereits durch die Vorbe-

lastung erreicht wird kein weiterer Schattenwurf entsteht, 

 

 unter Berücksichtigung der Gesamtbelastung keine Überschreitung der vor-

her genannten Immissionsrichtwerte entstehen kann. 

 

(*) Hinweis: 

Zu den betroffenen Immissionsorten zählen auch alle vom Schattenwurf betroffe-

nen, zum Zeitpunkt der Genehmigung rechtlich zulässig bebaubaren Flurstücke. 
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10. Durch einen Sach- bzw. Fachkundigen ist vor Inbetriebnahme der Windenergie-

anlage die Einhaltung der Anforderungen nach Nebenbestimmungen Nr. 7, 8 und 

9 zu überprüfen. Die Windkraftanlagen dürfen erst in Betrieb genommen werden, 

nachdem durch die v. g. Person eine dauerhaft sichere Einhaltung festgestellt 

wurde. Das Ergebnis der Prüfung ist zu dokumentieren und der Struktur- und Ge-

nehmigungsdirektion Nord, Regionalstelle Gewerbeaufsicht Trier, über die immis-

sionsschutzrechtliche Genehmigungsbehörde Struktur- und Genehmigungsdirek-

tion Nord, Zentralreferat Gewerbeaufsicht, Koblenz, vorzulegen. 

 

Hinweise: 

Hindernisfeuer 

Die zur Flugsicherung notwendige Befeuerung von Windkraftanlagen in Form von wei-

ßem und rotem Blitz- bzw. Blinklicht oder der Einsatz einer bedarfsgesteuerten Nacht-

kennzeichnung (BNK) zählen gemäß der „Hinweise zur Messung und Beurteilung von 

Lichtimmissionen (Lichtleitlinie)“ des Länderausschusses Immissionsschutzes – LAI – 

vom 08. Oktober 2012 (s. Punkt 2, Abs. 2) wie auch alle übrigen Anlagen zur Beleuch-

tung des öffentlichen Straßenraumes, Beleuchtungsanlagen von Kraftfahrzeugen und 

dem Verkehr zuzuordnenden Signalleuchten nicht als Anlagen im Sinne des § 3  Abs. 

5 BImSchG. Sie sind somit nicht nach dem BImSchG zu beurteilen.  

 

II. Betriebssicherheit 

 

Maschinenschutz / Überwachungsbedürftige Anlagen 

11. Bei der Errichtung und Inbetriebnahme der maschinentechnischen Anlage sind 

die Vorschriften des Produktsicherheitsgesetzes (ProdSG) i. V. m. der 9. Verord-

nung zum ProdSG (Maschinenverordnung) zu beachten. Danach dürfen die 

Windkraftanlagen sowie die sog. „Aufstiegshilfen“ erst in Betrieb genommen 

und/oder in Verkehr gebracht werden, wenn die Anlagen mit der CE-

Kennzeichnung versehen sind und die EG-Konformitätserklärung des Herstel-

lers/Errichters gemäß Maschinenrichtlinie (Richtlinie 2006/42/EG (*)) für die je-

weilige Windkraftanlage als Ganzes vorliegt. 

(*) Hinweis: Ab 20.01.2027 gilt grundsätzlich die Maschinenverordnung (EU) 

2023/1230 vom 29.06.2023. 
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Eisabwurf 

 

12. Eisansatz an den Rotorblättern in gefahrdrohender Menge muss zu einer Ab-

schaltung der Anlagen führen. Der Betrieb mit entsprechendem Eisansatz an den 

Rotorblättern ist unzulässig. Nach erfolgter Eis-Abschaltung darf sich der Rotor 

zur Schonung der Anlagen im üblichen „Trudelzustand“ drehen. 

 

13. Die Sicherheitseinrichtungen zum Schutz vor Eisabwurf sind mit dem Hersteller 

der Windenergieanlage/der Sicherheitskomponenten unter Berücksichtigung der 

im Antrag enthaltenen Sachverständigen-Gutachten (Gutachten des TÜV Nord, 

Bericht Nr. 8111 881 239 Rev. 7 vom 09.12.2021, TÜV Nord, Bericht Nr. 8111 

7247 373 Rev. 2 vom 09.12.20228.02.2022 sowie                (*)                ) so ein-

zustellen, dass sie am Standort zuverlässig funktionieren. Hinsichtlich der vorge-

nommenen Einstellungen an den Sicherheitseinrichtungen sind Protokolle (mit 

Name, Datum und Unterschrift) zu erstellen und vom Betreiber der Anlage dauer-

haft so aufzubewahren, dass sie auf Verlangen sofort vorgelegt werden können. 

 

Hinweis:  

Besondere Regelungen i. V. m. Abständen zu Schutzobjekten (z.B. zu Verkehrs-

wegen), wie sie in der Musterliste für technische Baubestimmungen des Deut-

schen Instituts für Bautechnik (DIBt) als Schutzmaßmaßnahme benannt sind, 

dürfen nicht berücksichtigt werden. Rheinland-Pfalz wird als eisgefährdete Re-

gion angesehen und die Einhaltung entsprechend großer Schutzabstände ist in 

der Praxis nicht möglich. 

 

(*) Aus den Antragsunterlagen geht weiterhin nicht hervor, welches zusätzliche 

Eisansatzerkennungssystem in den beiden beantragten Windkraftanlagen instal-

liert werden soll. Nach hiesigem Kenntnisstand sind dies bei Enercon nachfol-

gendaufgeführte Systeme: 

Wölfel (System IDD. Blade): 

zugehöriges Gutachten: DNV GL Report Nr. 75148 Rev. 0 vom 21.10.2019 oder 

jünger, 

fos4x (Fos4IceDetection): 

zugehöriges Gutachten: DNV GL Report Nr. 75268 vom 02.07.2015 oder jünger, 

sowie 
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Eologix (BET/CET214t) 

zugehöriges Gutachten: DNV GL Report P-DNVGL-SE-0441-00526 vom 

16.09.2020. 

Das beabsichtigte zusätzliche Eisansatzerkennungssystem ist noch konkret zu 

benennen und das zugehörige Gutachten nachzureichen. Die Gutachtenbezeich-

nung wird gebeten in dieser Nebenbestimmung nachtzutragen! 

 

14. Der Betreiber der Anlage hat sich in jeder Frostperiode in eigener Verantwortung 

zu vergewissern, ob die Anlage bei entsprechendem Eisansatz zuverlässig ab-

schaltet und ob Gefahren ausreichend abgewendet werden. Notwendige Anpas-

sungen sind unverzüglich vorzunehmen und in den Einstellungsprotokollen (mit 

Name, Datum und Unterschrift)“ festzuhalten. 

 

Hinweis: 

Verbleibende Gefahren durch herabfallendes Eis an der nicht in Betrieb befindlichen 

Anlage sind der zivilrechtlichen Verkehrssicherungspflicht zuzuordnen. Berührt das 

Vorhaben den Pflichtenkreis mehrerer Verkehrssicherungspflichtiger (Betreiber der 

Anlage / Eigentümer der Wege) sollte der Betreiber der Anlage diese über mögliche 

Gefahren durch Eisabfall informieren. 

 

III. immissionsschutzrechtliche Abnahmen und Prüfungen 

 

15. Durch eine geeignete Messstelle ist innerhalb einer Frist von 12 Monaten nach 

Inbetriebnahme der Windkraftanlagen an nachfolgend aufgeführter Windkraftan-

lage eine schalltechnische Abnahmemessung (Schallleistungspegelbestimmung 

= Emissionsmessung) durchzuführen: 

 

Windkraftanlage Nr.: WEA1 / West 

 

oder (*) 

 

Windkraftanlage Nr.: WEA2 / Ost 

 

(*) Dem Messinstitut wird vorliegend die Auswahl der zu vermessenden Wind-

kraftanlage freigestellt. 
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Der Betriebsbereich ist dabei so zu wählen, dass die Windgeschwindigkeit erfasst 

wird, in der der maximale Schallleistungspegel erwartet wird (i. d. R. entspre-

chend den Vorgaben der Technischen Richtlinie - FGW-Richtlinie- für Windener-

gie Teil 1: „Bestimmung der Schallemissionswerte“; oktavabhängig). 

Wenn die erforderlichen Windgeschwindigkeiten für die Abnahmemessungen in-

nerhalb der Messfrist nicht vorliegen, kann die Nachweisführung durch Extrapola-

tion der Messwerte bei anderen Windgeschwindigkeiten erfolgen. 

 

Zur Nachweisführung der Einhaltung zulässigen Lärmemissionen wird auf Ne-

benbestimmung Nr. 3 verwiesen.  

 

Falls die Emission eine geringe Tonhaltigkeit (KTN = 2 dB) aufweist, ist am maß-

geblichen Immissionsort (bezogen auf die konkret vermessene Windkraftanlage) 

eine Abnahme zur Überprüfung der Tonhaltigkeit auf Immissionsrelevanz durch-

zuführen. 

 

Ergänzend dazu ist die andere, nicht zur Vermessung vorgesehene, Windkraftan-

lage innerhalb einer Frist von 12 Monaten nach Inbetriebnahme durch eine geeig-

nete Messstelle mittels subjektiven Höreindrucks auf lärm-/tonhaltige Auffälligkei-

ten hin zu untersuchen. 

 

Als Messstelle kommt nur eine nach § 29b BImSchG bekannt gegebene Stelle in 

Frage, die  

- nicht an der Erstellung der Schallimmissionsprognose mitgearbeitet hat und 

- entsprechend den Vorgaben der Technischen Richtlinie  - FGW-Richtlinie- für 

Windenergie Teil 1: „Bestimmung der Schallemissionswerte“ ihre Kompetenz 

z.B. durch Teilnahme an regelmäßigen Ringversuchen nachgewiesen haben. 

 

Spätestens einen Monat nach Inbetriebnahme der v. g. Windkraftanlagen ist der 

Genehmigungsbehörde, Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord, Zentralrefe-

rat Gewerbeaufsicht Koblenz sowie der Struktur- und Genehmigungsdirektion 

Nord, Regionalstelle Gewerbeaufsicht Trier, Deworastraße 8, 54290 Trier, eine 

Kopie der Auftragsbestätigung des Messinstituts zu übersenden. 
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Das mit der Messung beauftragte Messinstitut ist aufzufordern, die Messung bei 

Vorliegen geeigneter meteorologischer Gegebenheiten unverzüglich durchzufüh-

ren und den Messbericht gleichzeitig mit der Versendung an den Auftraggeber 

der v. g. Stelle vorzulegen. 

 

16. Wird die Einhaltung der v. g. zulässigen Schallleistungspegel nicht innerhalb von 

12 Monaten nach Inbetriebnahme der Windenergieanlagen nachgewiesen, dür-

fen die Windkraftanlagen Nr. WEA1 / West und WEA2 / Ost während der Nacht-

zeit -nach Freigabe durch die Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord, Regio-

nalstelle Gewerbeaufsicht Trier- nur noch schall-/leistungsreduziert betrieben 

werden. Der schall-/leistungsreduzierte Modus ist dabei so zu wählen, dass die in 

Nebenbestimmung Nr. 3 festgelegten Schallleistungspegel um mindestens 3 dB 

unterschritten werden. Der Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord, Regional-

stelle Gewerbeaufsicht Trier, ist die Existenz des gewählten schall-/leistungsredu-

zierten Modus mittels Vorlage eines Messberichtes über eine FGW konforme 

Schallleistungspegelbestimmung nachzuweisen. 

Der Nachtbetrieb nach Nebenbestimmung Nr. 3 darf erst dann wieder aufgenom-

men werden, wenn die Einhaltung der festgeschriebenen v. g. Lärmimmissions-

anteile, respektive der zulässigen Schallleistungspegel durch eine Messung 

nachgewiesen wurde. 

 

17. Der Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord, Regionalstelle Gewerbeaufsicht 

Trier sind auf Verlangen anhand zusammenfassender Auswertungen (in deut-

scher Sprache) die Einhaltung folgender Betriebsparameter vorzulegen. Etwaige 

Überschreitungen sind gesondert auszuweisen: 

 Betriebsweise der Windkraftanlagen für den Tag- (06:00 bis 22:00 Uhr) und 

Nachtzeitraum (22:00 bis 06:00 Uhr) (Leistung, Drehzahl und Betriebsmodus). 

(Siehe auch Nebenbestimmung Nr. 6.) 

 Abschaltzeiten für mögliche Schattenwurfzeiten, bezogen auf die jeweils be-

troffenen Immissionsorte. 

 Abschaltzeiten infolge Detektion von Eisansatz/Eisansatzgefahr sowie Art des 

Wiederanlaufs der Windkraftanlage (Automatikstart oder manuell).  
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IV. Abnahmen und Prüfungen zur Betriebssicherheit 

 

18. An den Windenergieanlagen sind wiederkehrende Prüfungen durch Sachverstän-

dige gemäß der Richtlinie für Windenergieanlagen (Deutsches Institut für Bau-

technik-DIBt – derzeit Stand 10-2012 – korrigierte Fassung 3-2015) * durchführen 

zu lassen. 

 

* https://www.dibt.de/fileadmin/dibt-website/Dokumente/Referat/I8/Windenergie-

anlagen_Richtlinie_korrigiert.pdf 

 

19. Die Prüfergebnisse sind zu dokumentieren und so aufzubewahren, dass die auf 

Verlangen sofort vorgelegt werden können. 

 

Hinweise: 

Die geltenden Anforderungen sind durch die Allgemeinverfügungen der Struktur- und 

Genehmigungsdirektionen Nord/Süd (Staatsanzeiger für Rheinland-Pfalz Nr. 40 vom 

26.10.2020 und Nr. 43 vom 16.11.2020) verbindlich geregelt. Danach gilt: 

 

Die wiederkehrenden Prüfungen durch Sachverständige innerhalb der Entwurfsle-

bensdauer (meist 20 Jahre) sind nach Inbetriebnahme in der Regel im Abstand von 

2 Jahren durchzuführen. Das Prüfintervall kann auf 4 Jahre verlängert werden, wenn 

eine laufende (mindestens jährliche) Wartung und Inspektion durch den Hersteller 

oder ein Wartungsunternehmen nachgewiesen ist. Aus der Typenprüfung, den gut-

achtlichen Stellungnamen zur Maschine und den Rotorblättern (Abschnitt 3  der 

Richtlinie für Windenergieanlagen - DIBt), sowie aus diesbezüglichen Unterlagen des 

Windenergieanlagenherstellers, können sich kürzere Prüfintervalle ergeben. 

 

Dem Sachverständigen sind insofern alle notwendigen Unterlagen zur Verfügung zu 

stellen. 

 

Für die zum Personentransport vorgesehene sogenannte „Aufstiegshilfen“ gelten fer-

ner folgende Auflagen: 

 

https://www.dibt.de/fileadmin/dibt-website/Dokumente/Referat/I8/Windenergieanlagen_Richtlinie_korrigiert.pdf
https://www.dibt.de/fileadmin/dibt-website/Dokumente/Referat/I8/Windenergieanlagen_Richtlinie_korrigiert.pdf
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20. Aufzugsanlagen im Sinne der Betriebssicherheitsverordnung sind Maschinen ge-

mäß Anhang IV Teil A Nr. 17 der Richtlinie 2006/42/EG (*). Sie dürfen erst betrie-

ben werden, nachdem eine Abnahmeprüfung durch eine zugelassene Überwa-

chungsstelle nach § 15 Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV) durchgeführt 

wurde und in der Prüfbescheinigung sicherheitstechnische Bedenken gegen den 

Betrieb nicht erhoben werden. 

(*) Hinweis: Ab 20.01.2027 gilt grundsätzlich die Maschinenverordnung (EU) 

2023/1230 vom 29.06.2023. 

 

21. Überwachungsbedürftige Anlagen (hier: Aufzuganlagen / Aufstiegshilfen) und ihre 

Anlagenteile sind gemäß § 16 BetrSichV in bestimmten Fristen wiederkehrend 

auf ihren ordnungsgemäßen Zustand hinsichtlich des Betriebs durch eine zuge-

lassene Überwachungsstelle zu prüfen. Der Betreiber hat die Prüffristen der Ge-

samtanlage und der Anlagenteile auf der Grundlage einer sicherheitstechnischen 

Bewertung zu ermitteln. 

Bei der Festlegung der Prüffristen dürfen die Höchstfristen nicht überschritten 

werden.  

Die Ermittlung der Prüffristen durch den Betreiber bedürfen einer Überprüfung 

durch eine zugelassene Überwachungsstelle. Ist eine vom Betreiber ermittelte 

Prüffrist länger als die von einer zugelassenen Überwachungsstelle ermittelte 

Prüffrist, so legt die Regionalstelle Gewerbeaufsicht Trier die Prüffrist fest. 

 

(Wiederkehrende Prüffristen gemäß Anhang 2, Abschnitt 2, Nr. 4 BetrSichV  2 

Jahre) 

 

22. Prüfbücher und Prüfbescheinigungen von Aufzugsanlagen / Aufstiegshilfen sind 

am Betriebsort so aufzubewahren, dass sie jederzeit eingesehen werden können. 

 

V. Arbeitsschutz 

 

23. Bei der Gefährdungsbeurteilung gemäß § 5 Arbeitsschutzgesetz unter Berück-

sichtigung der §§ 3 bis 14 der Betriebssicherheitsverordnung, des § 6 der Gefahr-

stoffverordnung und der allgemeinen Grundsätze des § 4 des Arbeitsschutzge-

setzes sind die notwendigen Maßnahmen für die sichere Bereitstellung und Be-
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nutzung der Arbeitsmittel zu ermitteln. Dabei sind insbesondere die Gefährdun-

gen zu berücksichtigen, die mit der Benutzung des Arbeitsmittels selbst verbun-

den sind und die am Arbeitsplatz durch Wechselwirkungen der Arbeitsmittel un-

tereinander oder mit Arbeitsstoffen oder der Arbeitsumgebung hervorgerufen 

werden. 

 Das Ergebnis dieser Gefährdungsbeurteilung, die festgelegten Maßnahmen des 

Arbeitsschutzes und das Ergebnis ihrer Überprüfung sind schriftlich zu dokumen-

tieren (§§ 5 und 6 ArbSchG). 

 

 Bei der Festlegung der Maßnahmen zum Arbeitsschutz sind die „Berufsgenossen-

schaftlichen Informationen für die Sicherheit und die Gesundheit bei der Arbeit“ 

(DGUV Information 203-007 – Windenergieanlagen (DGUV I 203-007) [ehe-

mals.BG-Information –BGI 657-], Ausgabe März 2021) zu Grunde zu legen. 

 

24. Es ist eine Betriebsanweisung o.ä. zu erstellen und an geeigneter Stelle in den 

Anlagen verfügbar zu halten, die u.a. ausführliche Handlungsanleitungen für fol-

gende Vorgänge enthält: 

 sichere Ausführung des Probebetriebes, der An- und Abfahrvorgänge, der 

routinemäßigen Wartungs- und Reparaturarbeiten einschließlich des si-

cheren Material- und Werkzeugtransportes vom Boden in die Gondel, 

 im Gefahrenfall, 

 Benutzung von persönlicher Schutzausrüstung. 

 

VI. Sonstiges 

 

25. Der immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsbehörde, Struktur- und Geneh-

migungsdirektion Nord, Zentralreferat Gewerbeaufsicht Koblenz, sowie der Struk-

tur- und Genehmigungsdirektion Nord, Regionalstelle Gewerbeaufsicht Trier, ist 

der Zeitpunkt der beabsichtigten Inbetriebnahme der beantragten Windkraftanla-

gen spätestens eine Woche vorher schriftlich anzuzeigen. 

Zusätzlich zu den oben bereits genannten Nachweisen/Unterlagen müssen nach 

Inbetriebnahme folgende vom Hersteller ausgestellte Unterlagen vorgelegt wer-

den: 
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 Eine Bescheinigung über die technischen Daten der Windkraftanlagen, die 

bestätigt, dass die errichteten Anlagen mit der den Prognosen zu Grunde lie-

genden Anlagenspezifikationen übereinstimmen bzw. vergleichbar sind (z. B. 

Typ, Nabenhöhe, Leistung/Level, Betriebskennlinie [Anlagendrehzahlkurve], 

Rotorblätter, Getriebe oder Generator). 

 Die EG (bis 2026) /EU (ab 2027)-Konformitätserklärung für die beantragten 

Windenergieanlagen. 

 Bescheinigung über eine genehmigungskonforme passwortgeschützte Pro-

grammierung des schall-/leistungsreduzierten Nachtbetriebs bzw. ggf. des 

Nachtbetriebsverbots. 

 Bescheinigung über eine genehmigungskonforme Installation und passwort-

geschützte Programmierung der Schattenwurfabschalteinrichtung erfolgte 

(siehe auch Nebenbestimmung Nr. 8). 

 Die eindeutige numerische Bezeichnung der Windkraftanlagen (Bezeichnung 

nach WEA-NIS). 

 

26. Ein Wechsel des Anlagenbetreibers bzw. der Verkauf einer oder beider Wind-

kraftanlagen ist der immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsbehörde, Struk-

tur- und Genehmigungsdirektion Nord, Zentralreferat Gewerbeaufsicht Koblenz, 

sowie der Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord, Regionalstelle Gewerbe-

aufsicht Trier, nach § 52 b BImSchG unter Nennung der neuen Betreiberanschrift 

unverzüglich mitzuteilen. 

 

27. Sofern der Anlagenbetreiber die technische Betriebsführung der Windkraftanla-

gen an ein externes Dienstleistungsunternehmen delegiert, ist immissionsschutz-

rechtlichen Genehmigungsbehörde, Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord, 

Zentralreferat Gewerbeaufsicht Koblenz, sowie der Struktur- und Genehmigungs-

direktion Nord, Regionalstelle Gewerbeaufsicht Trier, ab dem Zeitpunkt der Inbe-

triebnahme jeweils die Erreichbarkeit der Stelle bekanntzugeben, die für die tech-

nische Betriebsführung verantwortlich und in der Lage ist, die Windkraftanlagen 

jederzeit stillzusetzen. 

 

Hinweis: 

Nach § 15 Abs. 3 BImSchG ist die beabsichtigte Stilllegung der Windkraftanlagen un-

ter Angabe des Zeitpunktes der Einstellung der Genehmigungsbehörde Struktur- und 
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Genehmigungsdirektion Nord, Zentralreferat Gewerbeaufsicht Koblenz und der Struk-

tur- und Genehmigungsdirektion Nord, Regionalstelle Gewerbeaufsicht Trier unver-

züglich anzuzeigen. 

 

Baustellenverordnung 

Der Bauherr hat auf Grund der Baustellenverordnung vom 10.06.1998 (BGBl. I S. 

1283), zuletzt geändert durch Art. 1 des Gesetzes vom 19. Dezember 2022 (BGBl. I. 

2023, Nr.1), eine Vorankündigung zu erstatten, für Baustellen, bei denen  

 die voraussichtliche Dauer der Arbeiten mehr als 30 Tage beträgt und auf 

denen mehr als 20 Beschäftigte gleichzeitig tätig werden, oder  

 der Umfang der Arbeiten voraussichtlich 500 Personentage überschreitet. 

 

Sie ist an die Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord, Regionalstelle  

Gewerbeaufsicht Trier, Deworastr. 8 zu übermitteln. 

 

Die Vorankündigung muss nachstehende Angaben enthalten: 

 Ort der Baustelle 

 Name und Anschrift des Bauherrn 

 Art des Bauvorhabens 

 Name und Anschrift des anstelle des Bauherrn verantwortlichen Dritten  

 Name und Anschrift des Koordinators 

 voraussichtlicher Beginn und voraussichtliche Dauer der Arbeiten 

 voraussichtliche Höchstzahl der Beschäftigten auf der Baustelle 

 Zahl der Arbeitgeber und Unternehmer ohne Beschäftigte, die  

voraussichtlich auf der Baustelle tätig werden. 

 

Er hat weiterhin einen geeigneten Koordinator zu bestellen, wenn auf der Baustelle 

Beschäftigte mehrerer Arbeitgeber tätig werden. 

 

Für Baustellen, auf denen Beschäftigte mehrerer Arbeitgeber tätig werden und 

 eine Vorankündigung zu übermitteln ist, oder 

 besonders gefährlichen Arbeiten ausgeführt werden, 

ist ein Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan zu erstellen und anzuwenden. 

 

Besonders gefährliche Arbeiten sind u. a.: 
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─ Arbeiten in Gruben oder Gräben mit einer Tiefe von mehr als 5 m oder  

─ Arbeiten mit einer Absturzhöhe von mehr als 7 m, 

─ Arbeiten mit krebserzeugenden, erbgutverändernden, fortpflanzungsge-

fährdenden, sehr giftigen, explosionsgefährlichen und hochentzündlichen 

Stoffen (z.B. Altlastensanierung), 

─ Arbeiten mit einem geringeren Abstand als 5 m von Hochspannungslei-

tungen, 

─ Auf- oder Abbau von Massivbauelementen mit mehr als 10 t Eigenge-

wicht. 

 

Diese Stellungnahme beschränkt sich auf den Immissionsschutz (Lärm und Schatten-

wurf) sowie den Arbeitsschutz einschließlich Betriebssicherheit .– Teil: Überwa-

chungsbedürftige Anlagen und Eisabwurf und Produktsicherheit-. Hinsichtlich der übri-

gen Belange zur Betriebssicherheit der Anlage verweise ich auf die Stellungnahme 

der Bauaufsichtsbehörde. 

 

Wichtige Hinweise zu erforderlichen Ergänzungen der Antragsunterlagen: 

- Diese Stellungnahme fußt hinsichtlich Lärm auf den im Windkraftanlagen-BIm-

SchG-Formular 4 sowie in der Schallimmissionsprognose Bericht-Nr. 22-1-

3121-000-NRM vom 25.04.2023, S. 21, aufgelisteten Oktavschallpegeln. Diese 

unterscheiden sich geringfügig von den in gleicher Schallimmissionsprognose in 

den beiden Technischen Datenblättern angegebenen Oktavschallpegel. Möglich-

erweise sind diese hinterlegten Datenblätter D02693759/1.0-de / DA sowie 

D02693766/1.0-de / DA nicht mehr aktuell und entsprechend auszutauschen. 

Sollten hingegen die Oktavschallpegel in Windkraftanlagen-BImSchG-Formular 4 

sowie in der Schallimmissionsprognose Bericht-Nr. 22-1-3121-000-NRM vom 

25.04.2023, S. 21, veraltet sein, müsste mindestens eine Vergleichsausbreitungs-

berechnung für die beiden hier beantragten Windkraftanlagen vorgelegt und er-

gänzend beurteilt werden. 

- In der Schallimmissionsprognose Bericht-Nr. 22-1-3121-000-NRM vom 

25.04.2023 ist die Überschrift der Karte auf S. 32 nicht korrekt. Da die beiden in 

rot eingezeichneten beantragten WKA nicht von Schall-Iso-Linien erfasst werden, 

kann es sich hierbei lediglich um die Vorbelastung, nicht jedoch um die Gesamt-

belastung handeln. Die Gesamtbelastungskarte fehlt somit gänzlich. Im Übrigen 
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entsprechen die in der Schallimmissionsprognose enthaltenen Karten nicht den 

Anforderungen der SGD Nord. 

- Unabhängig des v. g. Spiegelstriches ist im Windkraftanlagen-BImSchG-Formu-

lar 4 für den Nachtbetrieb für den Oktavschallpegel 4 kHz ein offensichtlicher Feh-

ler. Der Wert 95,5 dB(A) ist durch den Wert 85,5 dB(A) zu ersetzen. (Z. B. durch 

Grüneintrag oder Austausch des Windkraftanlagen-BImSchG-Formular 4). 

- Aus den Antragsunterlagen geht weiterhin nicht hervor, welches zusätzliche Eis-

ansatzerkennungssystem in den beiden beantragten Windkraftanlagen installiert 

werden soll. Nach hiesigem Kenntnisstand sind dies bei Enercon nachfolgend-auf-

geführte Systeme: 

- Wölfel (System IDD. Blade): 

- zugehöriges Gutachten: DNV GL Report Nr. 75148 Rev. 0 vom 21.10.2019 o-

der jünger, 

- fos4x (Fos4IceDetection): 

- zugehöriges Gutachten: DNV GL Report Nr. 75268 vom 02.07.2015 oder jün-

ger, sowie 

- Eologix (BET/CET214t) 

- zugehöriges Gutachten: DNV GL Report P-DNVGL-SE-0441-00526 vom 

16.09.2020 

Das konkret vorgesehene zusätzliche Eisansatzerkennungssystem ist konkret zu 

benennen und das zugehörige Gutachten den Antragsunterlagen beizufügen. Es 

wird gebeten, die Kenndaten des zugehörigen Gutachtens dann noch in Neben-

bestimmung Nr. 13 zu ergänzen. 

 

 

Mein Zeitaufwand beträgt 29 Stunden Immissionsschutz gehobener Dienst (116 x 

aktuell 19,05 € = 2.209,80 €; gemäß §§ 2, 9 LGebG i. V. m. §§ 2, 7 und der Nr. 4.1.27 

bzw. 4.1.28 der Anlage zu § 2 Abs. 1 [Bes. Gebührenverzeichnis] der LVO über die 

Gebühren im Geschäftsbereich des Min. f. Umwelt und Forsten vom 28.August 2019 

[GVBl. Nr. 14 (S.235-262)], in der jeweils gültigen Fassung) sowie 5,5 Stunden Ar-

beitsschutz gehobener Dienst (22 x aktuell 11,34 € = 249,48 €; gemäß §§ 2, 9 

LGebG i.V.m. §§ 1, 2 sowie Nr. 1.1.3 der LVO über die Gebühren auf dem Gebiet des 

Arbeitsschutzes vom 01.07.2009 [GVBl. S. 282], Allgem. Geb.Verz. vom 02.07.1996 

[GVBl. S. 259] u. Rundschr. d. Min. d. Finanzen vom 18.01.1994 [MinBl. Sp. 54], in 

der jeweils gültigen Fassung). 
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Um Übersendung einer Ausfertigung des Genehmigungsbescheides sowie einer 

elektronischen Fassung (pdf-Datei) desselben wird gebeten. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

im Auftrag 

 

 

Wolfgang Reiter 

 

Anlage: 1 Plansatz 


